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dann gröfsere nachbarliche Gruppen schlossen sich zu
sammen, um des Lebens Wechselfälle gemeinsam zu
tragen. Es ist einleuchtend, dafs ein solches Zusammen
leben nur dann möglich ist, wenn der Einzelne auf einen
Teil seiner „natürlichen“ Rechte verzichtet. Dafs trotz
dem die Gemeinschaft vorteilhaft ist, mufste der Mensch
als denkendes Wesen frühzeitig erkennen. Diese frei
willige Beschränkung der rein selbstischen Triebe ist
die Quelle aller Sittlichkeit und älter als alle Sitten
gesetze; aus dieser Wurzel ist der heutige Staat er
wachsen. Er schützt Leben und Eigentum seiner Bürger
und gewährt jedem das gebührende Recht, legt aber
dafür entsprechende Pflichten auf. Rechte und Pflichten
sollen sich in einem wohlgeordneten Staatswesen die
Wage halten, und, da es eine „natürliche“ Gleichheit
nicht giebt, so ist auch eine „rechtliche“ Gleichstellung
aller Staatsangehörigen unmöglich. Eine Gliederung
der Gesellschaft nach Stand und Beruf ist eine Natur
notwendigkeit, und dafs man den höheren Ständen, die
geistig und sachlich für das Ganze mehr leisten, auch
einen gröfseren Einflufs auf die Staatsleitung einräumt,

dem Guten und Bösen gleichwertige Stimmen verleiht,
ist der Staat bis an die Grenze des Zulässigen gegangen.
Wollte man den Bestrebungen der Frauenrechtlerinnen
nachgeben und das Wahlrecht auf das weibliche Ge
schlecht ausdehnen, so würden sich die Gefahren des
selben ins Unabsehbare vergröfsern. Der schon erwähnte
Huxley, ein Mann von klarer Einsicht, der seine
Lebenserfahrungen als Naturforscher mit Geschick auf
staatliche Verhältnisse anzuwenden verstand, gebraucht
ein schlagendes Beispiel: „Einige Erfahrung im See
leben“, sagt er angegebenen Orts, „bringt mich zu der
Überzeugung, dafs ich nur sehr ungern an Bord eines
Schilfes weilen würde, wo in Fragen der Steuerung oder
Segelstellung die Stimmen des Küchenjungen oder
Krankenwärters eben soviel gälten wie die der Offiziere.“
Fügen wir noch bei „die der weiblichen Fahrgäste“, so
haben wir das Beispiel zur Anwendung auf das Frauen
wahlrecht vervollständigt. „Und doch ist kein Meer
so gefährlich wie das der Politik, und doch gieht es
keins, wo gutes Steuern und ein unverrückbares Ziel
notwendiger sind, wenn die Wogen hochgehen.“ Es
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ist nur recht und billig. Eine der allgemeinsten und
härtesten Pflichten, die der Staat seinen Bürgern auf
erlegt, ist die Wehrpflicht. Jeder Taugliche wird in den
Waffen geübt und mufs jederzeit bereit sein, im Kampfe
gegen äufsere oder innere Feinde Blut und Leben zu
lassen. Wie schon in der Urzeit der Mann als der
Stärkere den Schutz der Sippe übernommen hatte, so
ruht auch noch heute die Wehrpflicht auf seinen
Schultern; denn keinem Vernünftigen wird beifallen, das
Beispiel des Königs von Dahome nachzuahmen. Schon
daraus folgt, dafs die Frau im Staate nicht das gleiche
Recht wie der Mann beanspruchen kann. Man kann
 dagegen einwenden, dafs auch nicht alle Männer ihre
Wehrpflicht erfüllen, dafs viele, zum Teil wegen gering
fügiger Gebrechen, davon befreit werden und doch keines
ihrer bürgerlichen Rechte, z. B. das Wahlrecht, ein-
büfsen. Dies ist allerdings eine Ungerechtigkeit, und
es kann hier nur wiederholt werden, dafs es keine ge

rechtere Steuer gäbe als die Wehrsteuer, die jeder
Dienstuntaugliche in steigendem Verhältnis zu seinem
Einkommen zu entrichten hätte. Mit dem allgemeinen
 Wahlrecht, das dem Erfahrenen und Unerfahrenen, dem
Gelehrten und'Unwissenden, dem Klugen und Dummen,
dem Reichen und Armen, dem Fleifsigen und Faulen,

läfst sich also auch kein „bürgerliches“ Recht der Frau
auf Gleichstellung mit dem Manne auffinden.

Nichts aber wäre verkehrter, als daraus die Nicht
berechtigung der Frauenbewegung überhaupt folgern zu
wollen. Wie schon erwähnt, ist die Frauenfrage ein
Teil der Bevölkerungsfrage. Je mehr die Volkszahl an
schwillt, desto knapper werden die Mittel zum Lebens
unterhalt, desto heifser entbrennt der Daseinskampf.
Wenn nun, wie es leider unbestreitbare Thatsache ist,
die Anzahl der unverheirateten, also ihre wahre Be
stimmung nicht erfüllenden Frauen verliältnismäfsig
noch rascher zunimmt, so werden für diese die Bedin

 gungen besonders ungünstig. Die Abnahme der Ehe-
schliefsungen mufs als Fehler unserer gesellschaftlichen
Einrichtungen betrachtet werden, der nicht ernst genug
genommen werden kann und dringend der Abhülfe
bedarf. Vor allem sollten die Leiter des Staates diesem
Lbelstande gegenüber die Augen nicht verschliefsen,
denn, wie aus der Sippe der Staat erwachsen ist, so
bildet auch heute noch die Familie die Grundlage jeder
staatlichen Ordnung. Was soll aber geschehen, kann
das Eingreifen der Behörden irgend welchen Nutzen
bringen, soll man nicht vielmehr die Bevölkerungsfrage
ruhig dem Walten der Natur überlassen, die von selbst


